
Planung als Instrument des Volkes

Autor(en): Remund, Hansueli

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und
Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme

Band (Jahr): 37 (1980)

Heft 10

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-781942

PDF erstellt am: 31.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-781942


Planung als Instrument
des Volkes

Mach Inkrafttreten des Eidgenössi-
schen Raumplanungsgesetzes
(RPG) sind die Kantone verpflichtet,

ihre Gesetzte den neuen
Anforderungen anzupassen. Diese
Anpassung scheint mir einige
Gedanken wert zu sein, die über das
nötige rechtliche Mass hinausgehen.

Die Anpassung fällt in eine

eit eines vermehrten Einbezuges
er Bevölkerung in den Planungs-

Ptozess, der im RPG auch aus-
rucklich vorgesehen ist. Refe-
6ndum und Initiative als bekannte
nstrumente der Volksrechte wer-
en bei Planungsfragen vermehrte
ec,eutung erhalten. Dies scheint
lr auch richtig so. Wir müssen

n® aber gleichzeitig fragen, ob
ebst den rein jurisitschen Mitteln

r Wahrung der Voiksrechte nicht
Kjdh noch andere Faktoren die

Se
S^rache des Volkes beeinflus-

jj.
Ein Gesetz kann nicht nur

s
t, sondern auch indirekt durch

nJnen Aufbau, seine Sprache, sei-

?i j^tändlichkeit oder Kompli-

9er erreichen, dass der Bür-

p
aich v°n dieser Sammlung aus

0e ausdrücken und komplizierten
überfCllemas zurückzieht; er ist

Ode
°rc'ert und muss - ob er will

r nicht - die Planung als kom¬

pliziertes Machwerk weniger
Spezialisten anderen überlassen. Der
Flinweis auf die Rechte des
Bürgers, wie Initiative oder Referendum,

wirken unter diesen Umständen

geradezu zynisch. Die
Tendenz zu komplizierten spezialisierten

Gesetzeswerken war in

vergangenen Jahren in vielen Kantonen

spürbar. Das neue Eidgenössische

Raumplanungsgesetz
macht hier eine wohltuende
Kehrtwendung, die auch in dieser
Hinsicht in den einzelnen Kantonen
bei der Revision ihrer Gesetze als
Vorbild betrachtet werden darf.

Eine weitere Tendenz bei kantonalen

Planungsgesetzen scheint sich
ebenfalls zu korrigieren; nämlich
die Verwechslung von nötiger
Koordination und übertriebener
Gleichmacherei. Nirgends ist das
Prinzip der Delegation so wichtig
wie bei der Planung. Planung bleibt
ein nutzloses unbeachtetes Müssen,

wenn Betroffene und Interessierte

von den Planungsresultaten
nicht überzeugt sind. Nirgends
spielen nichtmessbare Werte,
idealistische Ziele, begeisterungsfähige

Modelle eine so wichtige
Rolle wie in der Planung.
Geschosszahlen, Ausnützungsziffern
usw. sind tote Elemente einer
Gestaltungsaufgabe, die weit mehr
will und kann, wenn sie von der
Bevölkerung getragen wird. Dies
muss auch künftig der eigentliche
Sinn der Planung bleiben und

muss von den Gesetzesmachern
als oberstes Ziel erkannt und

sichergestellt werden.
Was wären die Forderungen an ein
modernes Gesetz?

• Ein Planungs- und Baugesetz
muss übersichtlich sein, einfach

zu verstehen und für jeden
lesbar. Komplizierte Fachausdrük-
ke und Modelle sind zu
vermeiden.

• Ein Gesetz soll sich auf die nöti¬

gen und sinnvollen
Koordinationsaufgaben beschränken und
all das, aber nur gerade das

regeln, was nicht auf tieferer
Stufe ebensogut geregelt werden

kann.

• Das Gesetz soll die Gemeinden
zu eigener Initiative anregen; es
soll nicht abschliessend sein,
sondern den Gemeinden Spielraum

für eigene Bedürfnisse,
eigene Ideen, eigene Initiativen
geben. Es ist nicht wichtig, dass
jede Gemeinde gleiche Farben
und gleiche Instrumente wählt;
es zählen nur die mit Überzeugung

erarbeiteten Planungswerke,
die den spezifischen,

unterschiedlichen Bedürfnissen der
Gemeinde entsprechen.

• Das Gesetz darf keine überflüssigen

theoretischen Planungsarbeiten

verlangen, sondern
Resultate fordern, die den tatsächlichen

Problemen entsprechen.
Eine problembezogene
Planung, für deren Erarbeitung die
Bürger nicht nur Verständnis
haben, sondern die sie zur
Erreichung und Sicherung ihrer eigenen

Vorstellungen und zur
Lösung ihrer Probleme benötigen,
ist Voraussetzung für eine
erfolgreiche Durchsetzung.

• Die Aufgabe der Kantone ist
nicht die einer Kontrollinstanz,
die zu überwachen hat, was sie
zu erreichen gedenkt, aber was
andere Instanzen zu bearbeiten

haben, sondern diejenige eines
Koordinators und Beraters, der
seine eigenen Aufgaben löst
und den Gemeinden den nötigen

Spielraum für ihre Bedürfnisse

offenlässt.

Seit ich als Planer in den Gemeinden

tätig bin, zeigt sich immer
wieder, dass Befehle nicht taugen,
wo die Überzeugung nicht
ausreicht. Solange wir aktive und von
einzelnen Massnahmen überzeugte

Gemeinden haben, kann die
Raumplanung ihre Ziele nicht nur
anstreben, sondern auch verwirklichen.

Wenn die Gemeinde aber
das Gefühl bekommt, der Kanton
nehme ihr Denken und Flandeln
ab, presse sie in ein unverständliches

Schema, wird Flandeln und
Initiative abgetötet. Das aber wäre
das Ende der Raumplanung.
Wir brauchen Gesetze, die klare
Kompetenzen ausscheiden und
die Kompetenzen der Gemeinden
nicht nur achten, sondern die in

Aufbau, Verständlichkeit und Sprache

alles tun, dass diese Zielsetzung

auch zum Tragen kommt.

Hansueli Remund
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